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P O S T U L A T von Urs Kaltenrieder (SP, Dielsdorf), Ruedi Winkler (SP, Zürich) und Li-

liane Waldner (SP, Zürich) 
 
betreffend Baubewilligungsverfahren für gentechnische Forschungsinstitutionen und 

Produktionsanlagen 
________________________________________________________________________ 
 
 

Der Regierungsrat wird eingeladen, die baulichen, technischen und organisatorischen Si-

cherheitsmassnahmen für Forschungsbetriebe und Produktionsanlagen festzulegen, in de-

nen mit gentechnisch veränderten Organismen gearbeitet wird. Der Ablauf des Bewilli-

gungsverfahrens ist zu regeln. 

 

  Urs Kaltenrieder 

  Ruedi Winkler 

  Liliane Waldner 

 

 

 

Begründung: 

 

Je nach Einschätzung des Gefahrenpotentials gentechnisch veränderter Organismen für das 

Personal und die Umwelt sind verschiedene Sicherheitsvorkehrungen zu treffen, u.a. 

bauliche Massnahmen und Betriebsvorschriften. Bauten und Anlagen werden in den meisten 

Fällen durch die örtlichen Baubehörden bewilligt. Dies trifft auch zu für Gebäude, in denen 

mit gentechnisch veränderten Organismen gearbeitet wird. Die SKBS berät zwar bei der 

Ausführung von Laborbauten und Produktionsanlagen, kann aber weder Baubewilligungen 

erteilen noch verweigern. Die Verknüpfung der besonderen baulichen Sicherheits-

massnahmen mit dem ordentlichen Baubewilligungsverfahren wäre sinnvoll. Die Zuständig-

keiten sind entsprechend der anspruchsvollen Aufgabe festzulegen. 


